
2. Änderung der Friedhofssatzung der Stadt Sandersdorf-Brehna 
 
 

Präambel 
 

Auf der Grundlage der §§ 1, 8, 11 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsge-
setzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288 
ff.) und des § 25 des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen 
des Landes Sachsen-Anhalt (BestattG LSA) vom 05.02.2002 (GVBl. LSA S. 46 ff.) in 
den zur Zeit geltenden Fassungen hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 19.12.2019 
folgende Änderungssatzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 

Die Friedhofssatzung der Stadt Sandersdorf-Brehna vom 29.09.2015, in der Fassung 
der 1. Änderung vom 24.02.2016 wird wie folgt geändert: 
 

1. § 2 wird wie folgt ergänzt: „Ein Anspruch hierauf besteht nicht.“ 
 

2. § 5 Abs. 3 Buchstabe j wird hinzugefügt: „das zur Grabbewirtschaftung zur 
Verfügung gestellte Wasser für andere Zwecke zu verwenden bzw. dieses 
vom Friedhofsgelände zu entwenden.“ 

 
3. § 7 Abs. 3 „8.00“ wird geändert in „9.00“ 

 
4. § 9 Satz 2 wird „Urnengemeinschaftsgräbern“ in „Urnengemeinschaftsan-

lagen“ geändert 
 

5. § 10 Abs. 3 wird hinzugefügt: 
„(3) Die Ruhezeiten für Leichen und Aschen auf Kindergräbern betragen 
auf allen Friedhöfen 20 Jahre.“ 

 
6. § 11 Abs. 2 Satz 3 „Absatz 4“ wird geändert in „Abs. 5“ 

 
7. § 12 Abs. 2 b) der dritte Anstrich wird um den Zusatz „(Kindergrab)“ er-

gänzt 
 

8. § 12 Abs. 2 c) „Urnengemeinschaftsgrabstätten“ wird geändert in „Urnen-
gemeinschaftsanlagen“ 

 
9. § 13 Abs. 1 wird wie folgt ergänzt: „Ein Wiedererwerb ist nicht möglich.“ 

 
10. § 13 Abs. 2 „Auf Gemeindefriedhöfen“ wird geändert in „ Es“. 

   „im Sinne des § 2 Satz 2“ wird hinter Person eingefügt 
 

11. § 14 Abs. 5 wird gestrichen und wie folgt ersetzt: „Ein Nutzungsrecht an 
Wahlgrabstätten kann nur anlässlich eines Todesfalls erworben werden.“ 

 
12. § 14 Abs. 9 „nur“ wird geändert in „auch“ 



„aus dem Kreis“ wird geändert in „entgegen“ 
„Abs. 6“ wird geändert in „Abs. 8“ 

 
13. § 15 wird geändert: 

Die Überschrift wird um „und Bestattung von Leichen“ ergänzt 
 

14. § 15 Abs. 1 d) „Urnengemeinschaftsgrabstätten“ wird geändert in „Urnen-
gemeinschaftsanlagen“ 

 
15. § 15 Abs. 2 wird hinzugefügt: 

„(2) Leichen dürfen bestattet werden in 
 

Erdreihengrabstätten je 1 Sarg 
Erdwahlgrabstätten (1-stellig und 2-stellig) je Grabstätte 1 Sarg“ 

 
16. § 16 „in Form von Urnenwiesengrabstätten“ wird aus der Überschrift gestri-

chen 
 

17. § 16 Abs. 2 „Urnenwiesengrabstätte“ wird geändert in „Urnenreihengrab-
stätte“ 

 
18. § 16 Abs. 3 „Urnenwiesengrabstätte“ wird geändert in „Urnenreihengrab-

stätte“ 
 

19. § 17 Die Überschrift „Urnengemeinschaftsgrabstätten“ wird geändert in 
„anonyme Urnengemeinschaftsanlagen“ 

 
20. § 19 Abs. 4 „im Sinne des Absatzes 2“ wird hinter „Grabstätten“ eingefügt 

„zugelassenen Dienstleistungserbringer“ wird geändert in „Dritten“ 
 

21. § 19 Abs. 5 wird um „und eine feste Einfassung im Sinne des § 20 vorwei-
sen.“  ergänzt 

 
22. § 20 Abs. 3 Im 2. Anstrich wird das Komma durch „sowie“ ersetzt.  

 
23. § 20 Abs. 3 wird ergänzt mit dem Anstrich „- Umrandungen der Grabein-

fassung mit Kies oder Splitt“ 
 

24. § 20 Abs. 4 „Stein“ wird geändert in „stehendem Grabmal“ 
 

25. § 20 Abs. 5 wird hinzugefügt mit „Bei liegenden Grabmalen ist eine Min-
deststärke von 0,10 m erforderlich.“ 

 
26. § 22 Abs. 3 b) „sind einzureichen“  wird gestrichen“ 

 
27. § 22 ab Abs. 4 wird die Reihenfolge wie folgt angepasst: „(3)“ wird zu „(4)“ 

„(4)“ wird zu „(5)“ 
„(5)“ wird zu „(6)“ 

 



28. § 29 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe j wird hinzugefügt: „das zur Grabbewirtschaf-
tung zur Verfügung gestellte Wasser für andere Zwecke verwendet bzw.  
dieses vom Friedhofsgelände entwendet“ 

 
29. § 29 Abs. 1 Nr. 5 und 6 werden zur chronologischen Abfolge getauscht 

 
30. § 29 Abs. 1 Nr. 5 wird nach Grabmale um „und bauliche Anlagen“ ergänzt 

 
31. § 29 Abs. 1 Nr. 8 „und 2“ wird hinter Abs. 1 eingefügt. 

 
 

Artikel 2 
 
Diese 2. Änderung der Friedhofssatzung der Stadt Sandersdorf-Brehna tritt am Tage 
nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Sandersdorf-Brehna, 03.01.2020 
 
 
 
 
 
        SIEGEL 
Andy Grabner 
Bürgermeister 


